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Ich bitte deshalb, künftig nur noch die Bezeichnungen Pro-

tektoratsbehörden, Protektoratsstellen oder autonone Pro-

tektoratsbehörden und ähnliche zu gebrauchen und das Wort

"tschechisch" in diesen Zusammenhang zu vermeiden.

Zusatz

für die Abteilung Iv

im H au se

Ich bitte durch entsprechende Zensuranweisungen in Protek-

toratsgebiet, aber auch im Re chsgebiet ausserhalb des Pro

tektorats Böhnen und ähren für eine entsprechende Praxis

zu sorgen.

Böhmen

In Vertretung:

gez. Frank

Beglaubigt:
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Der Reichsprotekt•r

P r a g , den 22. August 194l.

in Böhwen und Mälren

o dos Staatsfekretars

I1 a - 4189/937

G e l e idmptotektoc

Menuno mabren

Betrifft: Bezeichnung "tscheclische Behörden".

1. SEP. 1941

Bei der Festsetzung der Bezeiohnung der Protektoratsbetörden

wurde bewusst die Bezeioinung"tschechisoh" nur ganz ausnalmsweise

dort zugelassen, wo sie zum Unterscliied von einer gleiclilautenden

deutsclien Einrichtung unbedingt notwendig war.

Jn allgemeinen Spraohgebrauoli,insbesondere auch im Sprachge-

brauch der deutschen Dienststellen wird jedooh noch häufig für

die autononen Behörden des Protektorats Böhmen und Mälren die Be-

zeichnung "tscheohiscle Belörde" verwandt.Diese Bezeichnung ist

geeignet, sowohl in der deutschen wie aucl in der tschechiscken

Bevölkerung falsche Vorstellungen über die staatsrechtliche Stel-

lung des Protektorats Bölmen und Mähren zu weoken und zu fördern.


